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Kirchenordnung .

Q i

Eine Kirchenordnung uͤbernimmt die Sorge fuͤr
zweckmaͤßige Einrichtung und Leitung derjenigen Inſtitu⸗
tionen , welche der Begruͤndung , Erweckung und Foͤrderung
des evangeliſchen Glaubens , Sinnes , und Lebens gewid —
met finds :

C 2

Sie geht dabei von der Ueberzeugung aus , daß eine

wohlbemeſſene , aͤußere, die innere Freiheit des Geiſtes da -
rum nicht befangende Uebereinſtimmung in der Form des

Unterrichtes , der oͤffentlichen Gottesverehrungen , der Feier
der heiligen Sakramente , und aller das Gemuͤth anſpre⸗
chenden Religionshandlungen mit beſtimmten Vorſchriften
und Formularen zu dieſem Allen eben ſo nothwendig als

erſprießlich iſt , damit dadurch
Aller an Geiſt ſehr haͤufig nicht kompetenten , und an
Sinn nicht immer reinen Willkuͤhrlichkeit der Geiſtli⸗
chen hierin vorgebeugt , die unvermeidlich hieraus entſte⸗
hende Verwirrung ganzer chriſtlichen Gemeinden , oder

einzelner Glieder derſelben in ihren religioͤſen Anſichten
mit allmaͤhliger Abweichung und Entfernung darin von
der Geſammtlandeskirche verhuͤtet , dagegen die Einigkeit
im Geiſte durch das Band des Friedens fleißig gehal⸗
ten “ ) , auch dem ſchlichten frommen Gemuͤthe der Ein⸗
druck ſtiller andaͤchtiger Theilnahme an den , ihm durch
langen Gebrauch vertraut und werth gewordenen For⸗
mularen durch immer , oder haͤufig andere , unbekannte ,
welchen es im voruͤbereilenden Laufe der Rede oder des

Vortrags weniger nachdenken und nachempfinden nnicht verkuͤmmert werde .

) Eph . 4 , 3.
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H. 3 .

Dieſe Kirchenordnung umfaßt

eh ee

Oder den oͤffentlichen Religionsunterricht in Kirchen

und Schulen .

Hierzu dienen der badiſchen Evangeliſchen Landeskirche

1) Das der Generalſynode vorgelegte und von ihr zum

interimiſtiſchen Gebrauche approbirte gemeinſchaftliche Lehr⸗

buch der Religion . Es beſtimmt die Form des oͤffentlichen

Religionsunterrichtes uͤberhaupt und dient zum Leitfaden

in den Sonntagskatechiſationen , beim Konfirmandenunter⸗

richt und in den obern Klaſſen der Schulen .

2) Fuͤr den erſten religidfen Unterricht in den untern

Klaſſen einſtweilen ein , die 10 Gebote , das apoſtoliſche

Glaubensbekenntniß , das Gebet des Herrn und die Einſe⸗

tzung der heiligen Sakramente nach dem Ritus der verei⸗
nigten Kirche enthaltendes Buͤchlein , dem erweckende Spruͤ⸗

he und Lieder , nebſt dem kleinen Anhang aus dem Heiz

delberger Katechismus beigefuͤgt werden .

3) Die neubearbeiteten , zur Vorlage bei der General⸗

ſynode gebrachten bibliſchen Geſchichten zum erweck⸗

lichen und erbaulichen Schul - und Hausgebrauche .

Den bisherigen Katechismen der beiden Konfeſſionen
waͤhrend ihrer Trennung bleibt hierbei ihr innerer und hi⸗

ſtoriſcher Werth , wenn fie auh aufhoren , die Form . deë

Unterrichtes zu geben ,

KRn ,

Als Innbegriff aller oͤffentlichen Gottesver⸗

ehrungen mit dem ihnen Anhängigen .

§ . 4 .

Im Allgemeinen .

Weſentliche und Hauptbeſtandtheile deſſelben ſind :
A. Geſang .

Die vereinigte Evangeliſche Landeskirche ſieht den dermas

ligen druͤckenden ZSeitumſtaͤnden noch die Einfuͤhrung und
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Anſchaffung eines neuen gemeinſchaftlichen Geſangbu⸗
ches nach , und behaͤlt einſtweilen fuͤrdie bisherigen rein

Lutheriſchen Landestheile das in denſelben Uebliche , und

eben ſo in den bisher gemiſchten Landestheilen die

daſelbſt eingefuͤhrten Geſangbuͤcher fuͤr reformirte und

lutheriſche Gemeinden . Sie denkt aber zugleich , theils

auf Konformirung dieſer verſchiedenen Geſangbuͤcher ,
theils auf die ſchon oft gewuͤnſchte und vorgeſchlagene
Vervollſtändigung derſelben , nicht durch einen beſondern ,
vielen Unannehmlichkeiten unterliegenden Anhang , ſon⸗
dern durch alsbaldige Einſchaltung der hinzukommenden⸗
Lieder an den geeigneten Stellen , und beſtimmt einen ,

zum Vergriff der bisherigen Geſangbuͤcher hinreichenden
Zeitraum van 10 bis 12 Jahren ; nach deſſen Verfluß

indeſſen das neue , gemeinſchaftliche Geſangbuch , dem

die Melodien in einem Anhang beizufuͤgen ſind , ohne
beſchwerlichen Aufwand eingefuͤhrt werden ſoll .

Mit Ruͤckſicht hierauf und in weiterm Betracht ,
daß obgedachte beide Geſangbuͤcher in den Landestheilen

gemiſchter Konfeſſion eben jetzt einer demnaͤchſtigen neuen

Auflage beduͤrfen , wird zu Umgehung dieſer ſogleich eine

maͤßige und alſo wohlfeile Sammlung der , beiden Ge⸗

ſangbuͤchern gemeinſchaftlichen Lieder veranſtaltet , und

fuͤr die gemiſchten Gemeinden mit der Ordination aus⸗

gegeben werden , daß nur die darin befindlichen Lieder zum

Gebrauch in den oͤffentlichen Gottesdieuſten von den Geiſt⸗

lichen gewaͤhlt werden duͤrfen, damit auch die Beſitzer
der bisherigen Geſangbuͤcher in einſtweiliger Benutzung der⸗

ſelben bis zur Einfuͤhrung des allgemeinen neuen nicht

beeinträchtigt werden . Fuͤr die Landestheile ungemiſchter
Confeſſionen wird , wann eine neue Auflage ihres bis⸗

herigen Geſangbuches noͤthig werden ſoltte , auch ange⸗

meſſener interimiſtiſcher Bedacht genommen werden .

Zur Bildung und Erhebung des Kirchengeſangs ſoll

den ſchon beſtehenden Verordnungen gemaͤß in allen Schu⸗
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len beſonderer Geſangunterricht ertheilt werden ; und in

Staͤdten , wo es die Umſtaͤnde erlauben , dieſes noch in

beſondern Singinſtituten geſchehen .

BPpredigti

Bwei Jahre immer nah einer , in Evangelien und

Epiſteln wechſelnden Pericopentabelle , in welcher zugleich

auf die Predigten uͤber die Paſſionsgeſchichte Ruͤckſicht

genommen iſt ;
das Zte Jahr uͤber freie Texte ;
Der Anfang dieſes dreijaͤhrigen Cyklus wird mit den

freien Texten gemacht ; die Perikopen werden indeſſen

revidirt ; auch zu einfachern Reden bey den dazu geeig⸗
neten Faͤllen , bleibt dem Prediger die freie Wahl .

Fuͤr außerordentliche , von der oberſten Kirchenbehoͤrde
angeordnete , Feſte behaͤlt ſich dieſelbe die jedesmalige Vor⸗

ſchrift der Texte vor .

Die Form der Predigt , ob mit einem vielleicht vor⸗

zuziehenden beſondern Eingang ? oder ſtatt deſſen mit ei —
nem erwecklichen auf den Gegenſtand der Predigt einleiten —

den , und um Andacht und Erbauung dazu flehenden Ges
bet ? wird der Wahl des Predigers uͤberlaſſen .

Um durch oͤftere Wiederholung des Gebets des Herrn
dieſes ſchoͤne Muſter jedes Gebets nicht zum andachtloſen
Opus operatum endlich herabzuziehen , duͤrfte kuͤnftig das

ſogenannte »ſtille « Unſer Vater unterbleiben , jedoch ſoll
dieſe Abaͤnderung nur nach und nach und mit Vermeidung
alles Anſtoßes eintreten .

„„„ 8

Das Gebet des Herrn ſoll jedesmal an fonn =, feſt⸗
und wochentaͤgigen Gottesdienſten nach dem Hauptgebet ,
und bei der Feier der Sakramente einmal geſprochen werden .

Die vereinigte Kirche nimmt fuͤr daſſelbe die Ueberſetzung
Matth . 6 , 9 — 16 .

woͤrtlich an ;
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Und es ſoll waͤhrend deſſelben jedesmal , ausnehmlich

jedoch der mit vorgaͤngiger andern gottesdienſtlichen Hand —

lung verbundenen Feier der Sakramente , ein Zeichen mit

der Glocke gegeben werden .

Ueber die uͤbrigen Gebete und Anreden ſiehe §. 15 .

H. 5 .

Außerordentliche , dem oͤffentlichen Kultus aus

verſchiedenen Gruͤnden anhaͤngige Gegenſtaͤnde deſſelben find :

Theils Verkuͤndigungen von der Kanzel ;

Außer den geſetzlichen Proklamationen der Eheverloͤbniſſe
gehoͤren hieher nur , und duͤrfen Statt finden

Solche , welche kirchliche Berordnungen , Handlungen :

und Angelegenheiten betreffen , und

Sie geſchehen erſt nach voͤlliger Beendigung der got⸗

tesdienſtlichen Andacht vor dem Segen , mit welchem

die Gemeinde entlaſſen wird ;

Theils Einſammlung der verſchiedenen kirchlichen Beitraͤge

zu milden Zwecken , und zwar

3) des gewoͤhnlichen Kirchenopfers durch den umgehenden

Klingelbeutel waͤhrend des Gottesdienſtes , um dieſes

Opfer nicht mit andern Sammlungen nach demſelben in

Zuſammenſtoß zu bringen . In Betracht der großen

ſchon ſo oft gefuͤhlten und geruͤgten Ungereimtheit , einen

oͤffentlichen und beſonders religidſen Vortrag mit der Auf⸗

merkſamkeit darauf durch eine bei den Zuhoͤren umlaufende

Geldſammlung mit oder aud ohne Schellengeläͤute zu ſto⸗

ren , ſoll kuͤnftig dieſe Sammlung unter dem Hauptge⸗

ſang vor der Predigt , bei welchem die ganze Gemeinde auch

ſchon nach unten , §. 6. folgender Einrichtung beiſammen iſt ,

geſchehen . Da aber hiezu die Schullehrer , welche zugleich

Organiſten und Vorſinger ſind , nicht gebraucht werden

koͤnnen , ſo eignet ſich bei Landgemeinden , wo der

Schullehrer keinen Proviſor hat , der Almoſenpfleger am

beſten dazu ; und es iſt dieſem , wie auch einem Provi⸗



ſor , wo ein ſolcher vorhanden iſt , ein ehrbarer Mann aus

der Gemeinde gegen eine fuͤr jedesmalige Sammlung

mäßige Belohnung aus dem Ertrag derſelben , wenn er

ſolche fordert , als Gehuͤlfe beizugeben , damit dieſe mit

dem Geſchaͤft nach Sonn - und Feſttagen wechſeln , oder

bei großern Gemeinden daſſelbe unter ſich in dem Schiff
und auf den Emporbuͤhnen der Kirhe in der Mafe vr -

theilen koͤnnen , um nicht nur damit waͤhrend eines Ge⸗

ſangs von maͤßiger Groͤße wohl fertig , ſondern auch deſ —

ſelben nicht ganz verluſtig zu werden .

Aehnliche Einrichtungen ſind da , wo beſondere Kirchendiener

angeſtellt ſind , mit den noͤthigen Gehuͤlfen bei groͤßern
Gemeinden , zu treffen .

b) Durch beſondere Collecten .

Sie ſind wie bisher nach Endigung des Gottesdienſtes an

den Kirchenthuͤren durch aufgeſtellte Beden unter jedes -
maliger Aufſicht cines Kirchenaͤlteſten zu erheben .

§. 6 .

Im Beſondern

I . Sonntaäͤgliche Handlungen .

Vormittags ,

Sie beginnen mit einem der kleinen Sonntagslieder im

Geſangbuche .

Ihm folgt
Anrede und Gebet vor dem Altar , und dieſem
der Hauptgeſang , unter welchem auch das Kirchenopfer

eingeſammelt wird ; hierauf die Predigt mit folgendem
Hauptgebet , Gebet des Herrn , und Schlußvotum ; dann

Kurzer Schlußgeſang , waͤhrend deſſen der Prediger auf
der Kanzel bleibt , um ſodann

die allfaͤlligen Verkuͤndigungen zu beſorgen , und nach
denſelben

mit dem auch von der Kanzel zu ertheilenden Segen die
Gemeinde zu entlaſſen .
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Nachmittags ,

Katechiſation nach dem neuen Lehrbuche , und ihrer

Inſtitution gemaͤß nur mit der ledigen , der Schule entlaſ⸗

ſenen Jugend beiderlei Geſchlechts bis nach Vollendung ihres

18 . Jahres .

Von der Schuljugend ſollen keine andere , als aus

der oberſten Klaſſe derſelben dieſer Katechiſation beigezogen

werden .

In den Staͤdten haben die Presbyterien das Recht , Dis⸗

penſationen zu ertheilen , oder eine auf die Localverhaͤltniſſe
paſſende Einrichtung zu treffen .

Abendpredigt ,
in den groͤßern Staͤdten jeden Sonn - und Feſttag nach

der Katechiſation , mit einziger Umgehung dieſer letztern an

ſehr großen den Vormittagsgottesdienſt ungewoͤhnlich ausdeh⸗

nenden Kommuniontagen ; in kleinern Stadten , welche mehr

alè einen Geiſtlichen haben , bleibt es bei der bisherigen Ob -

ſervanz .

Dieſer Nachmittagsgottesdienſt ift in abgekuͤrzter Form

zu halten , wobei naͤmlich derſelbe mit dem Hauptgeſang an⸗

faͤngt, und der Prediger ſogleich nach demſelben die Kanzel

betritt .

G Te

. Gottesdienſtliche Handlungen in der

Woche .

In jeder Woche wird , außer der Wochenkinderlehre,
wo ſolche thunlich iſt , Eine Betſtunde gehalten .

Die in einigen Landestheilen bisher eingefuͤhrten taͤgli⸗

chen Betſtunden in der Charwoche ſind hinfort an allen Orten

zu halten . Die Betſtunde beginnt mit Geſang , welchem

nach kurzer Anrede die Vorleſung eines Kapitels aus der

Bibel mit erklaͤrenden und erbaulichen Betrachtungen dar⸗

über folgt , und ſchließt mit Gebet , Geſang und Segen .



— 26 —

Die Geiſtlichen haben hinſichtlich dieſer oͤffentlichen
Erbauungsſtunde ihre Pflicht an ihrer Seite gewiſſenhaft
zu beobachten , es mag die Verſammlung gewoͤhhnlich klein
oder zahlreich ſeyn .

Wenn in Staͤdten die Wochenpredigt eingefuͤhrt iſt ,
vertritt dieſe die Stelle jener Betſtunde ; eben dieſes koͤn⸗
nen auch uͤberall Kaſualfälle mit oͤffentlichem Gottesdienſte
thun , und in gleicher Maße die eintretenden

Buß⸗ und Bettage .
Dieſe ſonſt monatlich augeordneten Bettage werden , einem

oft und vielſeitig gemachten Vorſchlage zu Folge , zu ge⸗
hofftem beſſern Eindruck davon , nunmehr auf vierteljaͤhr⸗
liche am Anfang jedes Quartals beſchraͤnkt ; und ſie wer⸗
den , um ihre Feier in gemiſchten Gegenden und Orten vor
mannigfaltigem , unannehmlichen und fie ſtoͤrenden Zuſam⸗
menſtoß zu bewahren , nunmehr wie dieſes bereits in einem
ſolchen Landestheile ſtatt findet , allgemein auf ſolche Tage
verlegt , welche auch die katholiſche Kirche feierlich begeht ;
die aͤußere Form derſelben richtet ſich ganz nach Zeit und
Art des vormittaͤgigen Gottesdienſtes an Sonntagen , mit
alleiniger Umgehung des kleinen Sonntagsliedes zum An⸗
fang deſſelben .

III . Feſt⸗ und Feiertage .
Die vereinigte evangel . Landeskirche begeht als ſolche:

den erſten Sonntag des Advents als Anfang des Kirchen⸗
jahrs ,

die Geburt unſers Herrn und Erloͤſers Jeſus Chriſtus oder
Weihnachten in zwei ganzen Tagen ;

den erſten Tag des buͤrgerlichen Jahrs mit kirchlicher Feier ;
den ganzen Donnerſtag in der Charwoche zur Erinnerung

hauptſaͤchlich an die Einſetzung des heiligen Abendmahls ,
nebſt fortgeſetzter Betrachtung uͤber die Leidensgeſchichte
Jeſus ; eben ſo

den ganzen Feiertag in derſelben Woche als den Todes —
tag unſers Erioſers ;
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tt dinli feine fiegreihe Auferſtehung , oder Oſtern , in zwei ganzen
t wifi Tagen ;

wig i die Himmelfahrt Jefus in einem ganzen Tages

die Ausgießung des heiligen Geiſtes oder Pfingſten , als

infit Geburtsfeſt der chriſtlichen Kirche , in zwei ganzen Ta -

dieſeß kö. gen ; als Fortſetzung deſſelben

otidin den naͤchſtfolgenden Sonntag mit beſonderer Aufmerkſam⸗

keit auf die charakteriſtiſche Grundlehre der chriſtlichen

Kirche von der heiligen Dreieinigkeit , und

den, einen das Erndtefeſt zur dankbaren Erinnerung an alle irdiſchen Sega

ge, zu ge⸗ nungen des Jahrs am letzten Sonntage des Kirchenjahrs ;

vierteljâhe Hierzu kuͤnftig noch

nd fie wee Einen jaͤhrlichen , großen Buß - und Bettag am

DNet w erften Sonntag im September ,

den Bujan An einem von der Großherzoglichen Kirchenſection

å in ein zu beſtimmenden Sonntage jedes Jahrs ſoll des ſegen —

olhe Sn reichen Werkes der Einführung der Reformation in den

h begi Badiſchen Landen in der Predigt und im . Kirchengebete

Zeit ul gedacht werden ,

Die Form des oͤffentlichen Gottesdienſtes an ſaͤmmt⸗en, mi

a lich dieſen Feſten und Feiertagen bleibt der ſonntaͤglichen

gleich . Ob zu beſonderer Anregung und Erhebung des

Gemüuͤthes noch etwa ein kurzes Feſtlied oder Vers ei —

sfs folke
nes ſolchen , zwiſchen dem Eingangsgebete auf der Kanzel

fieh: und der Predigt , oder zwiſchen den Hauptabtheilungen
in der Predigt eine auf die Rede bezuͤgliche Strophe

d odi
eines bekannten Liedes geſungen werden wolle , wird

des Predigers Ermeſſen uͤberlaſſen.

y Gelt Andere buͤrgerliche , mit kirchlicher Feier zu verbin⸗
nner dende Feſte koͤnnen in feinem Fawon emer weltlichen
dmll Behoͤrde allein , ſondern nur in Kommunikation mit der

pejgit naͤchſten geiſtlichen Aufſichtsſtelle und in gemeinſchaftlicher
Uebereinkunft angeordnet , und durch gemeinſchaftliche

uih Erlaſſe der betheiligten Geiſtlichkeit bekannt gemacht

werden ,
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IV . Feier der heiligen Sakramente .

1 ) Der heiligen Taufe .

Ihrer von dem gottlichen Stifter unſerer Kirche er —

haltenen Inſtitution gemaͤß gewaͤhrt und erklaͤrt ſie die

vorlaͤuſige feiscliche Aufnahme des Täuflings in die oͤffent⸗
liche Gemeinſchaft ſeiner glaͤubigen Gemeinde durch einen

Lehrer derſelben , und ſie kann ſonach auch von ihm ei⸗

gentlich nur im Angeſicht dieſer Kirche vollzogen werden .

Die in den Staͤdten haupſaͤchlich und bei diſtinguir⸗
ten Klaſſen ſo häufig gewordenen Haustaufen ſind
der Inſtitution und dem Zwecke der Taufe nicht ange⸗
meſſen , und es liegt den Pfarrern die wichtige Amtspflicht
ob , dieſem Mißbrauch , ſo viel in ihren Kraften ſteht, zu
begegnen und dafuͤr zu ſorgen , daß die Taͤuflinge offent⸗
lich zur Ortskirche gebracht werden .

Die Zeit , innerhalb welcher dieſes geſchehen ſoll , darf
nach den Geſundheitsumſtaͤnden des Kindes , der Beſchaf —
fenheit der Jahrszeit , der Witterung , und allfaͤlligen be⸗

ſondern , wohl nachzugebenden Wuͤnſchen der Eltern bemeſ⸗
ſen werden ; doch ſoll die Taufe in keinem Fall uͤber 6

Wochen verſchoben werden ; ſie werden am ſchicklichſten mit
den in der Woche verordneten oͤffentlichen gottesdienſtlichen

Handlungen verbunden ; ihrem Sweck noch gemaͤßer ſind

dazu die ſonntaͤglichen Verſammlungen der chriſtlichen Ge —
meinde Vor - oder Nachmittags , ſo oft der Gottesdienſt nicht
zu lang dadurch ausgedehnt wird .

Nur ein ordinirter Geiſtlicher darf in der Regel die —

ſelbe verrichten .

Dringende Faͤlle , wo fih Eltern durch ihr Gewiſſen ver⸗

pflichtet glauben ſollten ,die Nothtaufe auch nod ferner ana

zuwenden , geſtatten allein eine Ausnahme .

Außer der in der Regel bei der Taufe erforderlichen An⸗

weſenheit des Bater koͤnnen als Taufzeugen oder Pathen
alle ehrbaren Perſonen aus beiden chriſtlichen Hauptkirchen ,
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welcher nicht einer von der geeigneten Behoͤrde verfuͤgtenAus⸗
ſchließung unterliegen , dabei erſcheinen .

Ihre nothwendige ſo wie ihre zuläſſige Bahl ift in den

vorliegenden Landesgeſetzen beſtimmt .

Kinder und auch ſolche , welche der Schule noch nicht

entlaſſen ſind , duͤrfen an der Handlung ſelbſt nicht Theil

nehmen .

§. 10 .

2 . Des heiligen Abendmahlesz

Dieſer heiloollen , der chriſtlichen Kirche von ihrem er⸗

habenen Begruͤnder in Teſtamentsweiſe hinterlaſſenen Stif⸗

tung , in deren Feier ſie nicht nur die innigſte Verbindung
des Glaubens und der dankbaren Liebe mit ihm , ihrem

Haupte , und unter ſich , in ihren Gliedern , in immer leb⸗

haftem Gedaͤchtniß erhaͤlt, und immer enger und wirkſa⸗

mer knuͤpft , ſondern auch vor der chriſtlichen Gemeinde

oͤffentlich bekennt und beurkundet .

Plivat⸗Kommunionen liegen hiernach nicht in

dem Sinn und Zweck dieſer Stiftung , und ſollten nur

dem frommen Wunſche ſolcher Perſonen nachgegeben wer⸗

den , welche durch eine lang anhaltende Kraͤnklichkeit , un⸗

vermeidlicher oder durch beſondere koͤrperliche Zuſtaͤnde rath⸗

ſamer Weiſe an der dffentlichen Theilnahme verhindert

ſind . Die noch haͤufig herrſchenden Meinungen , welche den

eilenden Kommunionen todtkranker Perſonen unterliegen ,

werden die Geiſtlichen durch angemeſſene Belehrungen bei

ſchicklichen Anlaͤſſen allmaͤhlich zu berichtigen ſuchen .

Auch die oͤffentlichen Kommunionen ſind mit andern

oͤffentlichen gottesdienſtlichen Handlungen zu verbinden , in

der Regel mit den ſonntaͤglichen ; doch können auch Feſte ,

welche auf Wochentage fallen , wie das erſte Weihnachts⸗

feſt und die beiden feſtlichen Tage in der Charwoche dazu

gewaͤhlt werden .
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Wie oft dieſe heilige Feier im Fahr wiederholt iwer -

den ſoll , mag hier nicht feſt beſtimmt werden . Es richtet

ſich dieſes hauptſaͤchlich nach der Große der Gemeinden .

Im Mindeſten ſoll ſie bey kleinen Gemeinden viermal

des Jahrs ſtatt finden .

Nicht gut zu heißen iſt die Gewohnheit in einigen
Gegenden , die Gemeinde nach Geſchlechten , oder nach le —

digem und verheirathetem Stande auf verſchiedene , ein —

ander folgende , Sonntage zu dieſem gemeinſchaftlichen Lie⸗

besmahl zu berufen , und dadurch die Familien auch gegen

ihren Willen bey denſelben zu trennen .

Sollte je eine ſolche Maßregel von der Groͤße einer

Gemeinde mit einem einzigen Pfarrer geboten werden , ſo
waͤre ſie eher nach einer ſchicklichen Abtheilung des Orts

einzuleiten .
Der Theilnahme an dieſer heiligen Handlung ſind alle

Kirchenglieder faͤhig, welche das dazu erforderliche Alter

erreicht , und den noͤthigen Unterricht mit der darauf fol -
genden Konfirmation erhalten haben , fo lange fie niht
einer zeitigen Ausſchließung davon verfallen find ,

Auch Taubſtummen und Bloͤdſinnigen , an welchen
ein chriſtliches Gemuͤth durch ihr Verhalten zu erkennen

iſt , kann die Theilnahme an dieſem , das Herz in feiner .
ſtillen Tiefe anſprechenden Gnadenmittel nicht verſagt werden .

Gleich der Taufe darf dieſes Sakrament nur von ei⸗
nem ordinirten Geiſtlichen adminiſtrirt werden .

Wo deren mehrere an einer Gemeinde ſind , helfen ſie
ſich , und der an Jahren aͤltere derſelben reicht das Brod
dar , der juͤngere den Kelch , und einer derſelben ſpricht
nach Vollendung des heiligen Akts die Dankſagung . Auch
reicht , wo zwei Geiſtliche adminiſtriren , Einer dem An⸗
dern , der kommuniciren will , die heiligen Zeichen.

Anmeldungen zur Kommunion ſind an ſich ſchon
und zu praktiſchen Zwecken , erforderlich , aber auch noth⸗

wdi

niont

Yoeli

mý t

mju

wd

dn f
Gei

andon

ins

Xfi

i

Geji

gefa

N



iiim wendig um Bahl und Namen der jedesmaligen Kommu⸗

Gi nikanten aus mancherlei Gruͤnden zu wiſſen . Ob dieſe

imiy Anmeldung in dem Hauſe des Pfarrers , oder in der Kirche

num Pnach einem woͤchentlichen Gottesdienſt , mit dem daruͤber

aufzunehmenden Verzeichniſſe , geſchehen , oder eben ſo mit

der Borbereitung nach deren Schluß verbunden wer⸗
in ip i
uh den foll , wird dem Herkommen , oder dem Ermeſſen des

me, ú Geiſtlichen mit dem Kirchenaͤlteſtenrath nach Orts - und

ſhenl
Randern einſchlaͤgigen Verhaͤltniſſen uͤberlaſſen , jedoch wird

kein Beichtgeld entrichtet .
Am

Oeffentliche Vorbereitung

aie , geſchieht in der Regel am Tage vor der Kommunion .

p o Sie hat die Form eines einfachen Gottesdienſtes mit

p Geſang , einer Rede vor dem Altar , Gebet und Schluß⸗
wò Ji

geſang . Die Rede mit oder ohne beſondern Text erinnert

in buͤndiger Darſtellung an alle , oder auch einzelne bei

findaf der Feier des heiligen Abendmahls in Betrachtung kom —

t M ~ A mende Hauptmomente ; und in dem Gebet legt der Predi -

mE ger die reumuͤthigen Geſinnungen der Anweſenden , mit

knit —der Bitte zu Gott um Vergebung der Suͤnden und ſeinen Bei⸗

ſtand zur Beſſerung des Lebens , an den Tag , wozu, wie

welho zu der weiter folgenden Handlung die Liturgie naͤhere Vor⸗

oufenn ſchrift gibt . Die Eroͤffnung der Komunionhandlung ſelbſt ,

z feim wie der Beſchluß derſelben , geſchieht durch Abſingung eines

wodo dazu geeigneten Liederverfes , Die ganze Handlung wird
yon ” von den Anweſenden mit mildem Geſang begleitet .

Bei Verleſung der Einſetzungsworte vor der Komunion

iſt nicht , wie es haͤufig aus guter Meinung geſchieht , auf
fen , . , ta
sa die aufgeſtellten Symbole hinzuweiſen da ſie ihren hohen

pi
Werth , ihrer Inſtitution gemaͤß, erſt in der Darreichung und

pt
in dem Genuß erhalten .

M Je $ 11 .

Ueber den eigentlichen , bei dieſer Handlung in weſent⸗

liche äußere Betrachtung kommenden Ritus hat ſich die Ge⸗
haji ſammt⸗Evangeliſche Landeskirche dahin vereinigt :

j ni
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1) Es wird weißes , in laͤngliche Stuͤcke geſchnittenes Brod

von dem Geiſtlichen gebrochen und den Kommunikanten

einzeln oder paarweiſe in die Hand gereicht ; auf gleiche

Weiſe empfaͤngt der Kommunikant den Kelch , dabei

ſoll es aber dem Geiſtlichen erlaubt ſeyn , nach Befund

der Umſtaͤnde nachzuhelfen , und namentlich den Kelch

auch ſelbſt in der Hand zu behalten , wo und wann er

es fuͤr noͤthig erachtet .

2) Die bei der Darreichung des Brodes von dem Geiſtli⸗
chen zu ſprechenden Worte ſind :

Chriſtus ſpricht : « Nehmet hin und eſſet , das iſt mein

Leib , der fuͤr euch gegeben wird . Das thut zu meinem

Gedaͤchtniß . »

Bei der Darreichung des Kelchs :

Chriſtus ſpricht : « Nehmet hin und trinket , das ift

der Kelch , das neue Teſtament in meinem Blute , das

fúr euh vergoffen wird . »

Nach dieſem Ritus wird das heilige Abendmahl erſt⸗
mals an òem Tage der Bereinigung , und an den beftimma

ten Som - und Fefttagen in alen evangelifhen Kirchen

des Landes gehalten . Sollten fih jedo einzelne , wenige

oder mehrere Glieder in einer Gemeinde finden , die fiğ

durch ihr Gewiſſen verhindert fuͤhlen koͤnnten , an dieſer

Abendmahlsfeier Theil zu nehmen , ſo ſoll gegen ſolche mit

chriſtlicher Schonung der Gewiſſen verfahren , und den

Geiſtlichen uͤberlaſſen und aufgegeben werden , ihnen , auf

ihr vorgaͤngiges Anmelden bei ihm , und nach geſchehenem

Verſuch , ſie durch evangeliſche Belehrung zur gemein —

ſchaftlichen Feier des heil . Abendmahls mit der Gemeinde

zu veranlaſſen , an einem von ihm zu beſtimmenden Sonn⸗

tage , an dem das heilige Abendmahl nicht fuͤr die Ge⸗

meinde gehalten wird , und zu einer andern als der regel⸗

maͤßigen Zeit des auch an dieſem Tage fuͤr die Gemeinde

zu haltenden Gottesdienſtes , das heilige Abendmahl nach

dem bisherigen Ritus auszutheilen . Doch ſoll auch dieſe
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Verguͤnſtigung nur fuͤr diejenigen gelten , die im Augen⸗
blick der Vereinigung bereits konfirmirt ſind . Die kuͤnftig

e
zu Konfirmirenden haben es nach dem oben vorgeſchriebe —

nen Ritus fuͤr immer zu empfangen ,

Q 1A ;

V Ronfirmatio m

Sie ſteht zwiſchen dee heil .Taufe und dem heil . Abend⸗

mahl ; fuͤhrt die durch die Taufe der chriſtlichen Kirche Zuge⸗

ſagten und in den Lehren derſelben Unterrichteten nun mit

deren eigenem Bewußtſeyn und Anerkenntniß oͤffentlich und

feierlich in die Gemeinſchaft dieſer Kirche ein , berechtigt ſie

dadurch zur kuͤnftigen Theilnahme an dem zweiten fortgehen⸗

den Gnadenmittel in derſelben , und gewaͤhrt ihnen dieſe ſo⸗

gleich erſtmals im Angeſicht der Kirche .

Privat⸗Konfirmationen ſind alſo dem kirchli⸗

chen Geiſt und Zwecke dieſer Inſtitution eben ſo fremd ,

als Haustaufen , und Privat - Kommunionen , und die Geiſt⸗

lichen haben ſie gleich dieſen moͤglichſt zu beſeitigen .

Der , der Kommunikation vorhergehende beſondere Re —

ligionsunterricht faͤllt in Folge der neuerlichſten Berathung

mit der geſammten Eoangeliſchen Landeskirche daruͤber ,

noh ferner indas Winterhalbjahr , und faͤngt in der Woche

des erſten Advents an .

Es iſt zu beſſerem Gedeihen dieſes Unterrichts gut ,

wenn die Katechumenen ſchon am Anfange deſſelben das

landesgeſetzlicheAlter , naͤmlich die Knaben das 1Ate und

die Maͤdchen das 13te Jahr vollendet haben , doch wird

die Erreichung dieſes Alters bid zur mittlern Konfirmations⸗
zeit , alſo bis zum 23 . April , unter Vorausſetzung der er⸗

forderlichen Schulbefaͤhigung , kraft dieſer Generaldispenſa⸗

tion nachgeſehen . Eine weitere Diſpenſation findet nur

aus beſondern Gruͤnden ſtatt , und fann nur von der hih -

ſten Kirchenbehoͤrde auf beſondere Vorſtellung ertheilt wera

3



den ; eben ſo partielle Spatjahrskonfirmationen aus be⸗

ſonders bewegenden Urſachen .
Die geſetzlichen Konfirmandentabellen ſind von den

Dekanaten und Kirchenminiſterien , wo deren fuͤr jetzt noch

ſind , 6 Wochen vor Anfang des Unterrichts an die obere

evangeliſche Kirchenbehoͤrde einzuſenden , und haben die er⸗

forderlichen Notizen , wie bisher , von allen an die Reihe
kommenden Katechumenen zu geben , bei denen , welche

obgedachte beſondere Dispenſationen wuͤnſchen , auch die

beſondern , gewiſſenhaft erhobenen Gruͤnde .

Da dieſe Tabellen einen rein kirchlichen Gegenſtand
betreffen , fo find ſie kuͤnftig auch allein von den Dekana⸗

ten , ohne Beizug der weltlichen Aemter , zu beſorgen .
Die Konfirmation kann kuͤnftig nur bei ganz kleinen

Gemeinden , alſo bei ſehr kleiner Zahl der Konfirmanden
noh in Einer ununterbrochenen Handlung ſtatt finden —
Bei allen mittlern und groͤßern Gemeinden zerfaͤllt ſie,
um durch die lange Dauer des Gottesdienſtes weder Auf —
merkſamkeit und Andacht zu ermuͤden, noch der Geſund —
heit nachtheilig zu werden , in die 2

Hauptabhandlungen ,
3) Pruͤfung , und

b ) Konfirmation mit erſter Kommunion an verſchiedenen
nicht fern von einander liegenden Tagen .

Als allgemeine Regel und Vorſchrift wird der Sonn⸗

tag Judica zur wirklichen Konfirmation feſtgeſetzt , wonach

ihr die Pruͤfung am Sonntag Okuli Nachmittags ſtatt
der Katechiſation vorangeht .

Wo beſonderes Herkommen , oder beſondere Verhaͤlt⸗
niſſe es wuͤnſchenswerth machen , mag die Konfirmation
auf den Sonntag Quaſimodogeniti , jedoch nicht laͤnger
verſchoben werden , und die Pruͤfung geht ihr am Hſter⸗
montag voran .

Einzelne , dieſer beſonders gutmuͤthlichen Feier ent -

ſprechende Einrichtungen ſind der Einſicht und dem Er⸗

meſſen des Geiſtlichen und Kirchenaͤlteſtenraths uͤberlaſſen.
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Nur ein ordinirter Geiſtlicher kann die Konfirmation
verſehen .

Ç: 13 .

VI . Eheeinſegnungen oder Kopulationen .

Erſt , wenn alle weltlichen landesverfaſſungsmaͤßigen

Legalitaͤten eines Eheverloͤbniſſes im Reinen ſind , tritt die

Kirche mit ihrem eben ſo alten als ſegenvollen Amte hinzu ,
knuͤpft die wirkliche Eheverbindung , legt die ſittlich reli⸗

gidſe Weihe und Verpflichtung auf dieſelbe , und begruͤn⸗
det dadurch die Heiligkeit dieſes Standes , auf welcher
die erſten und theuerſten Intereſſen der Menſchheit , und

des allgemeinen wie des einzelnen Wohl fo tief. ruhen .

Der Geiſtliche hat ſich alſo alle jene Legalituͤten genau
bekannt zu machen , um in dieſem gemiſchten und wichti⸗
gen Theil ſeiner Amtsfuͤhrung beſonnenen Schritts gehen
zu koͤnnen , und `

hat ſich vor aller vorgaͤngigen Erfuͤllung derſelben ge⸗
nau zu verſichern , ehe er eine Trauung vornimmt ;

Namentlich wird er ſich eine ſolche , wozu vorgaͤngige
Aufgebote in verſchiedenen Gemeinden erforderlich ſind , ehe
er die beglaubigten Zeugniſſe von deren Vollziehung oder

die ſogenannten Dimiſſoriales erhalten hat , nicht erlau⸗

ben , und

Am wenigſten noch die ſo ſcharf verpoͤnte Trauung

ganz fremder Perſonen , ohne von den ihm vorgeſetzten
geiſtlichen , und weltlichen Behoͤrden dazu ermaͤchtigt zu

ſeyn .

Auch dieſe kirchliche Function kann nur durch einen

ordinirten Geiſtlichen ſtatt finden .
Die Kirche muß wuͤnſchen , daß alle Einſegnungen

oder Trauungen in oͤffentlicher gottesdienſtlicher Handlung

geſchehen , doch hat ſie gegen ſtille Trauungen in der Kirche

oder im Hauſe weniger als bei andern kirchlichen Hand⸗

lungen einzuwenden , da fuͤr die noͤthige Oeffentlichkeit

3 *
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derſelben ſchon durch die vorgaͤngige Proklamation geſorgt
iſt ;

Auch wird es dem freien Willen der Verlobten aus
Evangeliſcher und Katholiſcher Kirche von dieſſeits anheim
gegeben , ob ſie ſich von beiderlei Pfarrern , oder nur von
einem derſelben wollen einſegnen laſſen . Das Weitere

ſagt die Dienſtweiſung fuͤr die Beamten des buͤrgerlichen
Standes .

VII . Leichenbegängniſſe .

Ihre aͤußere Einrichtungen mit Zugehoͤrden ſind haupt⸗
ſaͤchlich weltlich polizeilicher Natur , und richten ſich nach
oͤrtlichen Verhaͤltniſſen , nothwendigen Erforderniſſen mit
beſchraͤnkten , oder Konvenienzen mit beſſern Mitteln dazu ,
nach Stand der Volksmeinung , Herkommen u. dgl . Das
allgemeine , Geſetz fuͤr ſie iſt Decenz ohne Luxus.

Die Kirche nimmt jedoch auh dieſen Naht - und Licht⸗
punct des irdiſchen Lebens fuͤr ihre heiligen Zwecke in An —
ſpruch , ſtellt ihn in die religioͤſe Anſicht , und benutzt den
ernſten Anblick des Todes zu tiefer Wirkung auf die Ueber⸗
lebenden . Darum laͤßt ſie jedes verblichene Mitglied ihz
rer Gemeinſchaft durch einen Geiſtlichen an das Grab be⸗
gleiten , und

gibt ihm eine einfache gottesdienſtliche Feier an dem⸗
ſelben mit Rede und Gebet , und wo es herkoͤmmlich iſt ,
oder verlangt wird , mit Geſang , oder eine ausfuͤhrlichere
in der Kirche nach der Beerdigung mit freier Ruͤckſicht auf
die Lokalitaͤten und den Wunſch der Hinterbliebenen in

Auftrag .
Um dieſes kirchlichen Antheils willen tritt bei allfaͤl⸗

ligen Veraͤnderungen der aäußern Form das Ermeſſen des

Kirchenaͤlteſtenraths ein — in den groͤßern Staͤdten mit
Beirath der beſondern Polizei , wo ſich eine ſolche be⸗
findet ; auch ertennen beide gemeinſchaftlich uͤber die zwei —
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der Kirchenaͤlteſtenrath die Entſcheidung der naͤchſtvorgeſetz⸗
ten geiſtlichen und weltlichen Behoͤrde ein .

§. 15 .

Fuͤr alle dieſe Gegenſtaͤnde des gewoͤhnlichen Kultus

ertheilt die neue durch Beitraͤge der Landesgeiſtlichkeit zu

vervollſtaͤndigende , dann aber binnen Jahresfriſt einzufuͤh⸗
rende

Liturgie oder A gende

die erforderlichen Formulare in Anrede , Gebet und Ritua⸗

lien , wozu noh die Formulare fuͤr ſpecielle Faͤlle , als Or⸗

dinationen und Praͤſentationen der Geiſtlichen u. ſ . w.

kommen ; und wenn die Kirche damit einem wichtigen Be —

duͤrfniſſe ihrer Vereinigung zu Einem Geiſt und Gemuͤth

entgegen kommt , ſo erwartet ſie auch mit Zuverſicht von

ihrer geſammten Geiſtlichkeit , daß ſie dabei die §. 2. ent⸗

wickelten Gruͤnde fuͤr durchgaͤngige Gleichfoͤrmigkeit nicht
aus den Augen laſſen , und , dem Hauptzweck einer ſolchen
Landesliturgie entſprechend , ſich dem ſtaͤndigen Gehrauch

derſelben uͤberhaupt , bei der Feier d. eiligen Sakramente

aber inſonderheit , zur unverbruͤchlicher Pfͤcht machen werde .

So ſehr ſie uͤbrigens dadurch eine heilſame Gleich —

foͤrmigkeit zu erſtreben ſucht , ſo ſoll damit doch den Geiſt⸗

lihen die Freiheit nicht benommen ſeyn , bei auſſerordent⸗

lihen Faͤllen , wo ſie es fuͤr noͤthig achten , andere , den⸗

ſelben mehr angemeſſene Anreden und Gebete zu gebrau —

chen , jedoch ſoll dieſes nur als Ausnahme betrachtet wer —

den , und jeder Geiſtliche, der ſich dieſelbe erlaubt , gehal⸗

ten ſeyn , ſich noͤthigenfalls deshalben zu rechtfertigen . In

der naͤchſten Zeit , nach geſchehener Vereinigung , iſt es je⸗

doch durchaus noͤthig, daß ein jeder Geiſtliche ſich ſtreng

an die vorgeſchriebene Ordnung und Form halte , und

namentlich von den vorgeſchriebenen Formularen bey der

Feier des heiligen Abendmahls nicht abweiche .
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Ge 16 .

Noch wirft dieſe Kirchenordnung ihren Blick auf ein

Geſchaͤft , welches der Geiſtlichkeit aus beſonderm Auftrage

des Staats obliegt , wiewohl es von dieſem fuͤr rein welt —

lich angeſehen wird .

Dieſes iſt die

Führung der Kirchenbuͤcher .

Nach dieſer Anſicht handelt der Geiſtliche dabei als

Beamter des buͤrgerlichen Standes , und hat ſich in dieſer

Eigenſchaft alle daruͤber ergangenen und noch ergehenden Vor⸗

ſchriften der weltlichen Geſetzgebungsſtelle genau bekannt

zu machen , auch ſich puͤnktlich darnach zu achten .

Zur Bemerkung hieher kommt nur , daß von dem Tag

an , als die Vereinigung beider evangeliſchen Konfeſſionen

durch allgemeine oͤffentliche Feier derſelben foͤrmlich einge —

treten iſt , in den Ortsgemeinden mit bisher getrennten

Konfeſſionen und Pfarreien auch ihre hisherigen beſondern
Kirchenbuͤcher noch bis zu wirklich erfolgter Zuſammen⸗

legung in Eine Kirchengemeinde und Pfarrei beizubehalten ,
und nur mit Abſchluß des vorhergehenden unter dem Titel :

Bereinigte Evangeliſch - Proteſtantiſche Kirche ,

fortzufuͤhren , bei eintretender obgedachter Zuſammenle⸗
gung aber ſogleich ganz zu ſchließen , und zu beſeitigen , und

neue Buͤcher mit erwaͤhntem Titel anzulegen find ; wohin -

gegen in den Gegenden und Orten ganz ungemiſchter oder

fehe gering gemiſchter Konfeſſion die bisherigen Buͤcher fer⸗
nerhin , ſo weit ſie reichen , beibehalten werden koͤnnen , von

dem Tage aber der feierlich publicirten und feſtlich began⸗

genen Kirchenvereinigung an ebenfalls im Kontext abzuſchlieſ⸗
ſen , und unter dem gleichmaͤſſigen , auf einem beſondern
Blatt angefuͤhrten Titel :

Fuͤr die vereinigte evangeliſche proteſtantiſche Kirche ,

bis zum Beduͤrfniß neuer Buͤcher mit ſolchem Titel

fortzufuͤhren ſind .
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Nach obigen Beſtimmungen der Kirchen - Ordnung ha⸗

ben ſich die Geiſtlichen von dem Feſte der Vereinigung an

in allem zu richten . Um der wohlthaͤtigen Gleichfoͤrmig⸗

keit willen tragen ſie hinfort , und zwar zuerſt an dem

Vereinigungsfeſte , ſaͤmmtlich in der Kirche den in einzelnen

. Landestheilen uͤblichen und nach Beſchluß der General⸗Sy⸗
node allgemein einzufuͤhrenden ſogenannten Kirchenrock .

Jede beſtehende Kirche behaͤlt uͤbrigens ihre bisherige

Einrichtung und Ausſchmuͤckung , bei neu zu erbauenden iſt

die anſtaͤndige und wuͤrdige Art und Weiſe derſelben den

Gemeinden uͤberlaſſen .
Was die Begräbniſſe angeht , koͤnnen zwar , wo es

bisher Sitte war , zum Andenken an die Verſtorbenen ,
und als Zeichen frommer Liebe, Kreuze auf ihre Graͤber

geſetzt , doch ſollen dieſelbe dem Leichenzug nicht vorgetra⸗

gen werden .
genbefut

Sujon Als uͤbereinſtimmend mit dem Commiſſionsbericht und

einbess, ( den Synodalbeſchluͤſſen beglaubiget .

eeden Karlsruhe den 15 . Auguft 1824 .

Airde,

Dr . Karba .

Als Sekretaͤr der Gen , Synode .
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